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Diese Fragestellung wurde auf der letzten Tagung der DGPFG ( Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische
Frauenheilkunde und Geburtshilfe DGPFG e.V) aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet. In der ange-
regten offenen Diskussion zeigte sich, wie unterschiedlich der Wissensstand ist und wie viele offene Fragen
es dazu gibt. Ein Resultat der Tagung ist die „Aktion Stöckelschuh“, auf die in der letzten gyne-Ausgabe
schon hingewiesen wurde. Ziel ist ein nicht-diskriminierendes frauenärztliches Versorgungs-Angebot für
Sexarbeiterinnen, unabhängig von jeder moralischen Bewertung dieser Tätigkeit (mehr unter
www.dgpfg.de). Die beiden folgenden Artikel vermitteln dazu das nötige Hintergrundwissen.

Sexarbeit und sexuelle Gesundheit
– mehr Fragen als Antworten?
Wer über Sexarbeit reflektieren will,
steht vor keiner leichten Aufgabe.
Das beginnt schon bei den Zugängen
zum Forschungsgegenstand. Wo Stig-
ma und Ausgrenzung die Zugänge
zum Feld erschweren, wo Menschen
in der Sexarbeit „beforscht“ statt an
der Forschung beteiligt werden, fehlt
es an wissenschaftlich gesicherten Da-
ten und Fakten. Bislang liegen keine
zuverlässigen Zahlen zur Sexarbeit in
Deutschland vor, niemand kann seriös
die Zahl der Sexarbeiterinnen oder ih-
rer Kunden benennen. Schätzungen,
die in den Medien kursieren, variieren,
oft abhängig von bestimmten Interes-
sen. Ob es in Deutschland 20.000,
40.000 oder viele hunderttausend
Anbieterinnen für sexuelle Dienste
gibt – niemand kann es sagen. Und
das wird sich auch kaum ändern, so-
lange Sexarbeiterinnen anders als Ärz-
tinnen oder Frisörinnen kein Interesse
daran haben, sich zählen oder gar re-
gistrieren zu lassen.

Ebenso wenig lässt sich sagen, wie
viele Migrantinnen in Deutschland der
Sexarbeit nachgehen und wie hoch ih-
re Zahl im Vergleich zu deutschen
Frauen ist. In manchen Regionen be-
richten Beratungsstellen und Bordelle
aktuell von einem sehr hohen Anteil
an Bulgarinnen und Rumäninnen.

Zu wenig gesichertes Wissen
Nicht nur die Zahl der Menschen in der
Sexarbeit ist unklar. Auch ihre Arbeits-
felder entziehen sich meist einer syste-
matischen Betrachtung. Wie viele
Frauen arbeiten in Bordellen? Wie vie-
le auf der Straße? Wie viele bieten „bi-
zarre“ Dienste beispielsweise als Do-
mina an, wie viele arbeiten immer mit
Kondom? Ist die Arbeit auf dem Stra-
ßenstrich automatisch prekär und die
im Bordell immer mit Zuhälterei ver-
bunden? Und wie ist das Preisgefüge,
was bedeuten Flatrates oder All-inclu-
sive Angebote einschlägiger Etablisse-
ments? Und wie hoch ist eigentlich
der Anteil der Männer, die sexuelle
Dienste anbieten?

Wo es wenig Daten gibt, bleibt viel
Raum für Meinung. Wo es an Fak-
tenwissen fehlt, bestimmen allzu oft
Fiktionen den öffentlichen Diskurs.
Das ist bei der Sexarbeit nicht an-
ders. Erschwerend kommt hinzu:
wer einen Ausschnitt der Sexarbeit
kennt, läuft Gefahr, dieses Wissen zu
verallgemeinern. Das erschwert den
Blick auf die vielen unterschiedlichen
Erscheinungsformen der Sexarbeit.
Dabei ist die Branche mindestens so

vielfältig wie beispielsweise die Gas-
tronomie.

Die Suche nach dem passenden
Wort
Die Herausforderungen im Umgang
mit dem Thema zeigen sich auch bei
der Wahl der richtigen Worte. Was
meinen wir überhaupt, wenn wir von
Sexarbeit sprechen? Wäre Prostitution
ein angemessenes Wort? Dahinter
steht meist auch ein ideologischer Dis-
sens. Wer „Sex gegen Geld“ grund-
sätzlich für ein Verbrechen hält und
in der Prostitution ausschließlich
eine Manifestation patriarchalischer
Machtverhältnisse erkennt, nutzt
meist andere Vokabeln als diejenigen,
die eine selbstbestimmte Sexualität
auch in der Prostitution fördern wol-
len. In der Sexualwissenschaft wird
„Sexarbeit“ zumeist als Sammelbe-
griff benutzt. Dort passt er immer,
wenn es einvernehmlich um sexuelle
Handlungen gegen Entgelt geht: von
den Darstellungen in einem Porno-
Film bis zur kommerziellen Tantra-
Massage, vom nackten Räkeln gegen
Geld vor Internet-Kameras bis zum
teuren Escort-Service für die Dienstrei-
se. Prostitution wäre in diesem Zusam-
menhang nur die „klassische“ sexuel-
le Dienstleistung.

Apropos Dienstleistung: Der Verband
für Sexarbeitende in Deutschland
nennt sich selbst Berufsverband sexu-
elle und erotische Dienstleistungen,
kurz BESD. Denn der Begriff Sexarbeit
ist eigentlich eine Rückübersetzung
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aus dem Englischen „sex work“. Im
internationalen Kontext wird über-
wiegend von „sex work“ gesprochen,
wenn ein neutraler Begriff zum Ein-
satz kommen soll. „Sexwork“ und
Sexarbeit werden aber auch als eman-
zipatorische Vokabeln benutzt, die
den Arbeitscharakter betonen sollen.
Der Begriff „Prostitution“ trägt für
viele Menschen in der Sexarbeit die
falschen Konnotationen. Den einen ist
der Begriff zu eng, weil er der breiten
Vielfalt im Markt keine Rechnung
trägt. Die anderen verbinden ihn mit
dem Oxymoron „Zwangsprostituti-
on“ und setzen Sexarbeit mit Verbre-
chen, Gewalt und Menschenhandel
gleich. Gleichzeitig gibt es innerhalb
der Sexarbeit Menschen, die sich
ebenso selbstbewusst als Prostituierte
bezeichnen, wie homosexuelle Män-
ner sich als „schwul“ benennen. Inter-
nationale Organisationen wie die
Weltgesundheitsorganisation WHO
oder auch UNAIDS weisen regelmäßig
darauf hin, dass Sex bzw. sexuelle
Dienstleistungen nicht immer nur im
Austausch gegen Geld angeboten
und vollzogen werden. Auch der so
genannte „transactional sex“, bei
dem die Entlohnung in der Finanzie-
rung des Studiums oder auch im Be-
reitstellen einer sicheren Unterkunft
besteht, gehört ebenfalls zum weiten
Feld der Sexarbeit. Fach-Foren im In-
ternet, seien es Foren von Kunden, so
genannte Freier-Foren, aber auch an-
dere Plattformen zu sexuellen Dienst-
leistungen, haben die komplexe Pro-
blematik zumindest sprachlich ver-
kürzt. Sie sprechen schlicht von Pay-
Sex, manchmal auch Pay6. Und aus
der Sexarbeiterin oder Prostituierten
wird eine SDL – eine Sexdienstleiste-
rin.

Die rechtliche Regulierung der
Sexarbeit
In Deutschland ist Sexarbeit grund-
sätzlich legal. Das Prostitutionsgesetz
(ProstG) schuf Ende 2001 auch eine
zuvor bestehende Sittenwidrigkeit ab.
Seither sind Verträge in der Sexarbeit
ebenso gültig wie in anderen Bran-
chen; Sexarbeiterinnen können ihr Sa-

lär von zahlungsunwilligen Kunden
vor Gericht einfordern und sich auch
sozialversicherungspflichtig anstellen
lassen. Letzteres wird jedoch von den
überwiegend selbständig arbeiten-
den Menschen in der Sexarbeit kaum
praktiziert.

Sexarbeit wird außerdem durch eine
Vielzahl von Gesetzen und Verfahren
reguliert, beispielsweise aus dem
Straf-, Bau-, Gewerbe-, Polizei- oder
Steuerrecht. Städte mit mehr als
50.000 Einwohnern können Sexarbeit
beispielsweise mithilfe von Sperrge-
bietsverordnungen einschränken.

Im Juli 2017 soll das „Gesetz zur Regu-
lierung des Prostitutionsgewerbes so-
wie zum Schutz von in der Prostitution
tätigen Personen“, kurz ProstSchG, in
Kraft treten. Dieses unter Fachleuten
sehr umstrittene Gesetz sieht unter
anderem eine Anmeldepflicht für
Prostituierte, eine Kondompflicht so-
wie eine verpflichtende Gesundheits-
beratung vor.

Gerade letztere gilt vielen in der Bera-
tungsarbeit als kontraproduktiv. Nicht
nur der BESD, sondern auch das Bünd-
nis der Fachberatungsstellen für Sex-
arbeiterinnen und Sexarbeiter (Bufas),
die Deutsche STI-Gesellschaft, der
Deutsche Frauenrat, der Bundesver-
band der Ärztinnen und Ärzte des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes sowie
etliche Nichtregierungsorganisatio-
nen wie die Deutsche Aidshilfe kriti-
sieren das Gesetz und befürchten un-
ter anderem mögliche Kollisionen
zwischen der Pflicht zu Registrierung
und Beratung und dem bewährten In-
fektionsschutzgesetz (IfSG), nach
dem eine gesundheitliche Beratung
stets freiwillig und anonym angebo-
ten wird. Vielerorts haben sich nach
dem 2002 in Kraft getretenen IfSG gut
genutzte Angebote für Sexarbeiterin-
nen in den Gesundheitsämtern eta-
blieren können. In vielen Fachstellen
der Ämter, die oft das Kürzel STI (sexu-
ally transmitted infections) tragen und
der sexuellen Gesundheit dienen, er-
halten auch Menschen ohne Kranken-

versicherung gesundheitliche Bera-
tung und teilweise auch medizinische
Versorgung.

Herausforderung für die
gesundheitliche Versorgung
Noch ist unklar, wie die Länder und
Kommunen das neue ProstSchG um-
setzen werden. Klar ist aber, dass sich
nicht alle Menschen in der Sexarbeit
als Prostituierte registrieren lassen
wollen. Viele fürchten erhebliche
Nachteile, wenn ihre Erwerbsquelle
bekannt wird. Einige Fachverbände
begründen das mit dem hohen Stig-
ma-Risiko, das mit Sexarbeit verbun-
den ist. Sie verweisen auch auf unab-
sehbare Konsequenzen für die Betrof-
fenen, da Prostitution in etlichen,
auch europäischen Ländern kriminali-
siert ist.

Fachleute befürchten deshalb, dass
Sexarbeiterinnen, die sich nicht regis-
trieren lassen, künftig den Kontakt zu
Ämtern generell vermeiden und in ei-
ne Art Halb-Legalität abtauchen. Ihre
gesundheitliche Versorgung wäre
dann durch den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGD) nicht mehr zu ge-
währleisten. Damit könnten auf Ärz-
tinnen und Ärzte in Kliniken und Pra-
xen neue Herausforderungen verbun-
den sein. Vieles, was bisher erfolg-
reich im ÖGD angesiedelt ist, könnte
sich verlagern. Ob Sexarbeiterinnen
dann noch die erforderliche Aufklä-
rung zu sexuell übertragbaren Infek-
tionen, eine empathische Beratung zu
sexuellen Praktiken und unkomplizier-
te medizinische Versorgung beispiels-
weise bei Kondomunfällen erhalten,
wird auch davon abhängen, wie of-
fen, flexibel und fachlich kompetent
sich Ärztinnen und Ärzte auf ihre Pati-
entinnen aus der Sexarbeit einstellen.
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